
ßen sich aber von den Vorteilen der ge
nossenschaftlichen Bearbeitung besonders 
in bezug auf die Arbeitserleichterung 
überzeugen und beschlossen in der Mit
gliederversammlung die genossenschaft
liche Bearbeitung. Der Ertrag wird nach 
der Durchschnittsernte berechnet und ver
teilt.
I In Spergau besteht nicht die Theorie: 
acht Stunden Arbeit gleich eine Arbeits
einheit. Alle Arbeiten werden durch die 
gebildete Normenkommission nach der 
Schwere, Qualifikation und Qualität ein
geschätzt und bewertet. Damit wird von 
vornherein dem Argument, „der Fleißige 
muß für den Faulen arbeiten“, der 
Boden entzogen.

Die Verteilung erfolgt zu 70 Prozent 
auf geleistete Arbeitseinheiten und zu 
30 Prozent auf Bodenanteile. Trotz der 
Anwendung des Leistungsprinzips gab 
es bei einigen Genossenschaftsbauern 
Unklarheit bei der Verteilung des Fut
ters. Sie waren der falschen Meinung, 
daß das Futter nicht in das Leistungs
prinzip einbegriffen ist und jeder nach 
Belieben Futter holen kann. Es bedurfte 
heftiger Auseinandersetzungen des Vor
standes und der Mitglieder der Revi
sionskommission, um diese falschen Auf
fassungen zu widerlegen. Um Ordnung in 
diese Angelegenheit zu bringen, mußte 
Schluß gemacht werden mit solchen Mei
nungen wie: ich hole so viel Futter, wie 
ich es für nötig halte; oder: ich muß mir 
das Futter für mein Vieh sichern, und 
was und wieviel ich füttere, geht keinen 
was an. Diese Auffassungen standen der 
Ordnung in der Genossenschaft entgegen 
und machten eine genaue Abrechnung 
unmöglich. Nach langen Diskussionen 
wurde folgende Festlegung von der Mit
gliederversammlung beschlossen: Das
Futter wird entsprechend dem Viehbe
satz jedes einzelnen Mitgliedes unabhän
gig vom eingebrachten Boden und der 
geleisteten Arbeitseinheiten verteilt und 
am Jahresende abgerechnet. Das gesamte 
Futter geht über die Fuhrwerkswaage

und wird den Mitgliedern auf den Hof 
gebracht.

Bei der Durchführung der Frühjahrs
bestellung und der Silomais- und Hack
fruchternte leistete die LPG vom Typ III 
„Lenin“ aus dem benachbarten Frank
leben eine wesentliche Hilfe. So wurden 
gemeinsame Erntepläne erarbeitet, Ma
schinen und Geräte bereitgestellt. Die 
Flächen der LPG „10. Jahrestag“ kamen 
nicht erst zum Schluß an die Reihe, als 
es in die Frühjahrsbestellung ging, son
dern so, wie es der gemeinsam erarbei
tete Plan vorschrieb. Enttäuscht waren 
die Genossenschaftsbauem von Spergau 
aber darüber, daß die LPG vom Typ III 
„Ernst Thälmann“, Geusa, den Mähdre
scher nicht, wie vereinbart, zur Ver
fügung stellte und es zu einigen Schwie
rigkeiten kam. Der Vorstand der LPG 
Spergau begrüßt deshalb den Vorschlag 
des Genossen Walter Ulbricht, den er im 
Brief an die Genossinnen und Genossen 
in den Örtlichen Organen der Staats
macht unterbreitete, die Erntekombines 
durch die RTS für die LPG des Typ III 
und Typ I kontinuierlich einsetzen zu 
lassen. Die Genossen der Kreisleitung 
und des Rates des Kreises zogen die 
richtigen Schlußfolgerungen aus der Ge
treideernte. So werden zum Beispiel die 
Mähhäcksler während der Silomaisernte 
im Komplex unter der Leitung der RTS 
eingesetzt. Die Vorstände der LPG vom 
Typ III und Typ I sowie das Leitungs
kollektiv der RTS haben gemeinsam 
unter Beachtung des Reifegrades einen 
Zeitplan ausgearbeitet, nach dem der 
Einsatz der Maschinen erfolgt.

Daß die Bauern nicht nur an das 
Heute denken, beweist, daß sie 15 Pro
zent dem unteilbaren Fonds zuführen. Es 
ist aber nicht so, daß gleich zu Beginn 
alle Bauern damit einverstanden waren. 
Heftige Diskussionen mußten geführt 
werden, bis alle begriffen hatten, daß es 
der Entwicklung der Genossenschaft 
dient, wenn der unteilbare Fonds einge
richtet wird. So mußten zum Beispiel
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